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REGIO BASILIENSIS 32/21991 S.27-38

Bodenschutz und Landschaftsokonomie

Erfordernisse eines landschaftsfunktional ausgerichteten
Bodenschutzes in der Region Basel

Erich Unterseher

Zusammenfassung

Der Autor betrachtet den landschaftsfunktionalen Bodenschutz als Kern einer erweiterten
Landnutzungsplanung. Fehlnutzungen der Landschaftsleistungen kénnen nur im Zusammen-
wirken mit wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen angegangen werden; Knappheiten
miissen ihre betrieblich wirksame Entsprechung in Form von Preisen erhalten. In der
Dreildnderagglomeration Basel stellt sich immer schdrfer das Altlastenproblem. Dieses
entpuppt sich als ein Problem, dessen Losung zum Priifstein fiir die Europafdhigkeit
schweizerischer, bundesdeutscher und franzdsischer Beziehungen wird.

Protection des sols et économie paysagére. Nécessité d’une protection des sols en
fonction du paysage dans la région béloise

Résumé

Pour !’ auteur, la protection des sols en fonction du paysage constitue le point de départ d’ une
économie paysagére planifiée. La mauvaise occupation du sol ne peut étre abordée que par
la coopération scientifique; la rareté des ressources doit se traduire par cherté des moyens
de production. Dans la région des Trois Frontiéres, le probléme des déchets toxiques pése
de plus en plus lourd. Sa solution apparait comme la mise en épreuve de I’ eurocompatibilité
des relations suisses, allemandes et francaises.

Soil Protection in Landscape Economy. On the Necessity of a Landscapable Soil
Protection in the Basle Area

Abstract

The author considers soil protection as the core of a comprehensive planification for land
use. Misuse of the land resources can only be dealt with in cooperation with the economic
sciences, shortages will result in higher prices. In the tri-national metropolitan area of Basle
the problem of toxic waste disposal is growing. Its solution will be a test for the cooperation
of Switzerland, Germany, and France in this region.

Adresse des Autors: Erich Unterseher, Dipl.-Ing. agr. Fachrichtung Umweltsicherung und Landent-
wicklung, Geographisches Institut der Universitit Basel, Spalenring 145, CH-4055 Basel
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1 Landschaftshaushalts-Leistungen als knappe Giiter —
grundlegende Uberlegungen zur Landschaftsékonomie

Die Erfordernisse eines landschaftsfunktionalen Bodenschutzes lassen sich erfolgver-
sprechend nur in einer Synthese von Okologisch-naturwissenschaftlicher und wirt-
schaftswissenschaftlicher Sichtweise beschreiben, nach welcher die Leistungen des
Landschaftshaushaltes als knappe Giiter betrachtet werden. Als Theoriengebidude und
-stiitze bedarf es hierzu einer Umweltokonomie der Landschaftsokosysteme (d.h. ihrer
Leistungen), also einer Landschaftsokonomie. Der Verfasser versteht hierunter gemiss
seiner Ausbildungslogik eine wirtschaftswissenschaftliche Disziplin, die jedoch im
Unterschied zur derzeit gelehrten Umweltdkonomie (s. Miiller 1982, Méller et al. 1982,
Frey 1985) auf umfassend landschaftsokologisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen
aufzubauen hat. Eine wissenschaftstheoretische Aufarbeitung von Begriff und Inhalt
der Landschaftsokonomie als Teil einer sozial-marktwirtschaftlichen Volkswirtschafts-
lehre steht noch aus. Auch am Institut fiir Landschaftsokonomie an der TU Berlin (das
einzige in der BRD) wurde dies noch nicht geleistet. In der ehemaligen DDR wurde mit
dem Begriff der Landschaftsokonomie aus Sicht des damals “real existierenden Sozia-
lismus™ gearbeitet. Dabei wurden insbesondere von Seiten der Geographie wichtige
wegweisende Grundgedanken entwickelt (s. Richter 1988). Der naturwissenschaftliche
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Abb. 1 Unter Sach- und Arbeitsmitteleinsatz finden okosystemare Steuerungseingriffe durch den
Menschen statt, der die landschaftlichen Leistungen nachfragt. Jede Kultur bringt ihre eigene
Kulturlandschaft mit dem zugehdérigen Belastungsprofil hervor und legt sie der Nachfolgegeneration
mit in die Wiege. Im Okotop A (bei T 2) beispielsweise wird ein System hinterlassen, welches eine
geringere Gesamtleistung zugunsten der Optimierung einer einzelnen Funktion aufweist. Dies
entspricht etwa dem Fall der Nutzung der meisten mitteleuropdischen Agrarlandschaften.
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und anwendungsorientierte Gehalt dieser Arbeiten kann entscheidende Beitrage zur
Gestaltung der Disziplin Landschaftsékonomie in der sozial-marktwirtschaftlichen
Volkswirtschaft liefern.

Zum besseren Verstindnis werden im folgenden einige grundlegende Gedanken zur
Landschaftsokonomie entwickelt, die es gestatten, Umweltbelastungen als das zu
verstehen, was sie eigentlich sind: nimlich von Wirtschaftssubjekten als “negative
externe Effekte” erzeugte und auf andere abgewilzte unerwiinschte Kuppelprodukte
threr Aktivitdten. Der Korrektur von Marktunvollkommenheiten kommt eine Schliis-
selbedeutung zu, da die Wirtschaftssubjekte, in ihrer Logik gefangen, nur auf Mengen-
und Preiskalkiile reagieren kénnen.

Landschaftshaushalts-Leistungen sind knapp, die Nachfrage iibersteigt das Angebot.
Die durch ihren Aufbrauch anfallenden Kosten werden dem jeweiligen Konsumenten
i.d.R. nur ansatzweise (wenn liberhaupt) angelastet. Dass ihnen aus diesem Grund nicht
die gebiihrende Wertschitzung entgegengebracht wird, ist offensichtlich. Thre Bereit-
stellung ist, was die von Wirtschaftssubjekten erbrachten Leistungen anbelangt (etwa
Lebensraumerhaltung fiir die Flora und Fauna extensiver historischer Bewirtschaftungs-
formen), nicht garantiert. Um die bestehende Fehlallokation von volkswirtschaftlichen
Ressourcen in der Landnutzung (Beispiel Agrarbereich) zu beenden, miissen Leistungen
des Landschaftshaushaltes durch policy-mix-Konzepte besser geschiitzt, aber auch
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Abb.2 Inwelchem Zustand eine Generation der nichsten die Landschaft hinterlésst, hingt letztlich
von ihrem ethischen Selbstverstindnis ab, einmal von unbeabsichtigten Landnutzungsfehlern auf-
grund mangelnden Steuerungswissens abgesehen.

Bei a) findet eine Leistungssteigerung, bei b) eine Erhaltung des bestehenden Niveaus und bei c)
eine Leistungssenkung bzw. ein irreversibler Totalverlust durch Ubernutzung und unzweckmissiges
Management statt. Zwischen den genannten Stufen existieren fliessende Ubergiinge.
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vermehrt marktwirtschaftlichen Mechanismen unterworfen werden. Dies bedeutet, dass
der einzelne Konsument in Zukunft fiir ihre Beanspruchung den Preis zu bezahlen hat,
der sonst von der Allgemeinheit berappt wird. Gerade die Basler Region fiihrt etwa am
Beispiel der Altlasten vor Augen, was geschieht, wenn die Be- und Vernutzung der
wertvollen Landschaft keinen Preis in der betrieblichen Kalkulation hat. Zunichst einige
Uberlegungen dazu, was Landschaft als 6konomisches Gut bedeutet sowie welche
naturwissenschaftlichen und planerischen Fragen im Bodenschutz anzugehen sind.

Bei wirtschaftlicher Betrachtung ist der Okotop die kleinste Produktionseinheit, die bei

gegebenem Input eine bestimmte Palette von Giitern und Dienstleistungen erzeugt

(Abb. 1). Die Outputmenge und die Ausstossrelationen der einzelnen Leistungen lassen

sich je nach Produktionsziel iiber den Input, iiber Steuerungseingriffe oder iiber Ande-

rungen in der Konstruktion (Erweiterung oder Abbau von Untereinheiten) der Produk-

tionsanlage Okosystem, die sich auf dem “Werksgelinde” einer Volkswirtschaft befin-

det, erzielen. Die Abflussregulationsleistung etwa lisst sich durch Aufschiittung erho-

hen, der biotische Ertrag wird durch Elimination bzw. Reduktion der Segetalflora

erhoht. Die zivilisatorische Nutzung hat folgende Effekte hervorgebracht:

— erwiinschte Erweiterung der Produktpalette und Erhohung der Outputmenge be-
stimmter Giiter und Dienstleistungen,

— Verinderung der Ausstossrelationen der einzelnen Leistungen,

— unerwiinschte Nebeneffekte (raumzeitliche und stofflich-energetische Nah- und
Fernwirkungen) und -produkte des zivilisatorischen Stoffwechsels,

— z.T. irreversible Verluste an ganzen Produktionseinheiten (ganze Landschaften z.B.
im Bergbau), Subsystemen (Bodendecke) und an Einzelelementen (z.B. Arten).

Je nach Steuerung der Landnutzung findet eine Variation der Produktion hinsichtlich
der genannten Grossen statt. Die erzeugte Landschaft lédsst sich je nach Management
und Riicksichtnahme der Nutzer auf Mit-, Nach- und Umwelt innerhalb eines *“Altruis-
musgradienten” anordnen (Abb. 2). Im Extrem findet ein Verzehr des natiirlichen
Kapitals, eine Vernichtung landschaftsimmanenter Qualititen innerhalb weniger Gene-
rationen statt. Die Ressource Landschaft wird dabei verbraucht; der “Okologische
Generationenvertrag” wird schlicht ignoriert. Im utopischen Fall der idealen Landnut-
zung, die das Resultat diskursethischer Vorgaben einer Gesellschaft ist, die sich an den
“Apelschen Imperativ” hdlt — "Handle so, als ob Du Mitglied einer idealen Kommu-
nikationsgemeinschaft wirest" (Apel 1988, 10) —, bleibt das Leistungsniveau nicht nur
erhalten, sondern wird durch gezielten Arbeits- und Sachmitteleinsatz noch gesteigert.

2 Naturwissenschaftliche und planerische Aspekte der
Bodenfunktionserhaltung

Die Grundvoraussetzung der Losung von Problemen des Bodenschutzes, also der
Bodennutzung, ist die naturwissenschaftliche Aufarbeitung und Beschreibung des
Phianomens Boden sowie die Angabe von kosystemaren Zielgrossen ("Umweltquali-
tatsziele"). Diese bauen zwar auf naturwissenschaftlichen Grundlagen auf, stellen
letztlich jedoch ein Abbild der soziokulturellen Werthaltung bzw. das Resultat des
Kriftespiels der diversen umweltpolitisch relevanten Interessengruppen dar.
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Stichwortartig lassen sich als natur- und planungswissenschaftliche Arbeitsschwer-
punkte im Bodenschutz nennen:

— Analyse und Prognose des Systemverhaltens bei unterschiedlichem Management,
d.h. Erforschung dessen, was die einzelne Massnahme der Landnutzung eigentlich
physikalisch-chemisch und okosystemar bedeutet.

— Stoffliche Einzel- und Gesamtbetrachtung; Verhalten von in die Landschaft
eingebrachten Stoffen in Zeit (kurz-, mittel- und langfristig) und Raum, Identifi-
zierung bevorzugter Transportbahnen zwischen Raumeinheiten, Persistenz und
Akkumulation etwa von toxikologisch bedenklichen Substanzen, Umwandlung
wihrend des Transports, Verbleib der Metaboliten, Transport zwischen den
Subsystemen des Okosystems (Medien, Flora/Fauna) und deren Subsystemen
(z.B. Bodenwasser/Tonminerale/organische Substanz); Verhalten in den “biozo-
notischen Netzen”, d.h. im Artengefiige. Uber die ungeheure Komplexitit der
skizzierten Okotoxikologischen Aufgabe vermitteln Korte (1987) oder die
Dt. Forschungsgemeinschaft (1983) einen Uberblick.

— Erstellung des Leistungs-, Gefihrdungs-, Schutz- und somit Nutzungseignungs-
profils fiir die einzelnen Okosystemtypen; Festsetzung von 6kosystemaren Eck-
punkten, Schwellen-, Richt-, Grenz- und Orientierungswerten, deren Einhaltung
die Erbringung aller gewiinschten Leistungen garantiert und damit einen uner-
wiinschten Funktionswandel durch Falschnutzung ausschliesst, d.h. Angabe von
Qualitéts- und Entwicklungszielen.

— Funktionszuweisung fiir die einzelnen Raumeinheiten bzw. fiir die einzelnen
Okosystemtypen, die die Raumeinheiten inhaltlich ausfiillen; Grundlage hierfiir
sind auch die funktionellen Beziehungen zwischen den Ridumen, etwa bei der
Luft- und Klimamelioration zwischen urban-industriellem Lastraum und unbe-
bautem Entlastungsraum (s. Luder 1980).

— Operationalisierung dieser Kenntnisse fiir die Landnutzer in Form von Hand-
lungsdirektiven.

Kern der Erfordernisse eines landschaftsfunktionalen Bodenschutzes in der Region
Basel ist die Bearbeitung der Naturrdumlichen Einheiten in der skizzierten Art und
Weise. Ob die Grundeinheiten in der letzten Konsequenz die Okotope sein miissen,
dariiber wire noch zu sprechen. Auch bei der Frage, wie exakt und mit welchem
Aufwand die einzelnen Punkte zu erledigen sind, etwa die Feststellung des 6kotoxiko-
logischen Status, gehen die Meinungen auch fachintern auseinander. Im Sinne des
holistischen Landschaftshaushalts-Ansatzes erfordert der Bodenfunktionsschutz mehr
als eine monomediale Sichtweise. Dem Boden kommt die Rolle des 6kosystemaren
Hauptfunktionstrigers zu; Bodeninformationssysteme sind als Teile umfassender Land-
schaftsinformationssysteme zu etablieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Erhebung
von Daten auf der Grundlage eines naturwissenschaftlich abgesicherten Theoriengebiu-
des erfolgt.

Allgemeine Anforderungen hinsichtlich der Informationsgrundlagen im kommunalen
Bodenschutz sowie Handlungsanweisungen finden sich bei Lynar, Schneider & Brahms
(1989) sowie bei Biickmann et al. (1989). Um eine Vereinheitlichung von Erfassungs-
standards zu erreichen, wurden in jiingster Zeit interdisziplindre und institutionsiiber-
greifende Arbeitsgruppen gebildet. Als Ergebnis liegen die Empfehlungen etwa der AG
Bodenzustandsinventur der Osterreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft (Bundes-
ministerium fiir Land- und Forstwirtschaft Osterreich 1989) oder die der Sonderarbeits-
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gruppe “Informationsgrundlagen Bodenschutz” der Umweltministerkonferenz (Um-
weltministerium von Niedersachsen 1990) vor. In Baden-Wiirttemberg (Ministerium fiir
Erndhrung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten 1986; Schweikle miindliche Mittei-
lung) sind folgende Arbeitsschwerpunkte zu nennen: Bodenmessnetz, Bodenkartierung,
Belastungskataster, Bodendatenbank und Bodenprobenbank.

3 Stand des Bodenschutzes in der Basler Region

Es stellt sich die Frage, welche informellen und konzeptionellen Grundlagen fiir die
Bodenschutzbelange in der Region Basel zur Verfiigung stehen. Aufgrund der regen
Tatigkeit am Geographischen Institut der Universitdt Basel mit dem raumlichen Ar-
beitsschwerpunkt in der Region, liegen fiir den hiesigen Raum {iberdurchschnittlich
viele Arbeiten vor (bes. Regio Basiliensis insb. 1976, 1982 u.1987). Im folgenden soll
eine Auseinandersetzung (notgedrungen sehr kurz) mit Arbeiten der Geookologie und
der Landespflege im Basler Raum aus der Sicht des Bodenschutzes erfolgen.

Als Vertreter der Geookologie stellt Leser (1982) eine Naturraumtypenkarte der Basler
Region auf geookologischer Grundlage vor. Um fiir die Bodenschutzplanung und zur
Steuerung der Bodennutzer jedoch konkret handhabbar zu sein, miissen die Inhalte der
ausgeschiedenen Raumeinheiten, d.h. die Kenngrossen, die die wertgebenden Qualité-
ten (das Leistungsprofil) bestimmen, in kiinftigen Forschungsarbeiten exakter darge-
stellt werden. Schliesslich muss man sich noch damit auseinandersetzen, wie differen-
ziert eine naturrdumliche Gliederung durchzufiihren ist. Je nach Planungsfall stellt sich
die Frage, ob die Untergliederung bis zu den Okotopgefiigen ausreicht. Bei der Ero-
sionsbekdmpfung etwa gibt es Fiille, wo die Betrachtung von Prozessstrecken innerhalb
des Einzelschlages notig wird. Auch die Erfassung des 6kotoxikologischen Status kann
nicht unproblematischerweise fiir grossere Einheiten vorgenommen werden, da z.B.
Kldrschlammaufbringungen in der Vergangenheit auf einzelnen Ackern eine unliebsa-
me Mitgift hinterlassen haben, die aufgrund ihrer Kleinflichigkeit durchs Probenraster
fallen konnen. Im Rahmen von landwirtschaftlichen Extensivierungs- und Flichenum-
widmungsprogrammen ist vor allem sensitiven Okotopen (z.B. aufgrund von Relief,
Bodenart, Grundwasserflurabstand, Bodenmichtigkeit, Reste gefihrdeter Floren- und
Faunenelemente u.a.) eine besondere Beachtung zu schenken. Auch hierfiir werden
Informationen auf Schlagebene benotigt.

Die Forderung nach einer normierten Erfassung und Inwertsetzung der geotkologisch
ausgeschiedenen Raumeinheiten wurde von Leser & Klink (1988) sowie von Marks et
al. (1989) aufgegriffen. Die Praktikabilitidt wird sich erst nach einer Testphase zeigen.
Fischer (1991) testete das Bewertungsverfahren hinsichtlich der Erosionswiderstands-
funktion im Feuerbachtal (Siidbaden/BRD) und bestitigt hierfiir seine Praxistauglich-
keit. Diese Kartier- und die Bewertungsanleitungen werden indessen von Lenz et al.
(1990) als fiir den Artenschutz nur bedingt brauchbar bezeichnet. Der Geodkologie
insgesamt wird von Seiten der Landespflege vorgeworfen, dass sie der Rolle der Tier-
und Pflanzenwelt im Okosystem durch eine Reduktion auf das stofflich-energetische
Kalkiil nicht gerecht wird. Zur Klarstellung ist hierbei festzuhalten, dass informelle
biozonotische Beziehungen, wie sie die Biookologie erforscht sowie Artenschutzbelan-
ge, die von der Anwendungsdisziplin Landespflege vertreten werden, nicht Gegenstand
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der Naturwissenschaft Geookologie sind. Die Landespflege ihrerseits hat sich niemals
richtig mitder Geodkologie auseinandergesetzt und hat sich ihrer folgerichtig auch nicht
bedient. Ja, realistischerweise muss davon ausgegangen werden, dass das Wissen um
die Existenz einer Geodkologie ausserhalb der Geographie nicht vorausgesetzt werden
kann.

Die Landespflege Buchwaldscher Priagung (s. Buchwald 1980) hat einen Anspruch
formuliert, der sie bei genauerem Hinsehen schlicht zu einer Art Mega-Umweltdisziplin
gemacht hitte. Ein Anspruch, dem sie bisher bestenfalls im Arten- und Biotopschutz,
auf den sie sich zuriickgezogen hat, gerecht werden konnte. Das Feld des Bodenschutzes
wird heute eher von den klassischen Bodendisziplinen, d.h. den Forst- und Agrarwis-
senschaften sowie der Physischen Geographie beackert. Die Direktnutzer bzw. die
entsprechenden Institutionen (Forst-, Landwirtschafts- und Wasserwirtschaftsamter)
erkennen den Bodenschutz zunehmend als ihre origindre Aufgabe an. Auch besteht in
der internen Debatte um die Landschaftsplanung keine Einigkeit dariiber, ob der
Bodenschutz iiberhaupt Gegenstand der Landschaftsplanung als des Planungsinstru-
mentes von Naturschutz/Landschaftspflege sein kann (s. Deixler 1990).

Die Landespflege in der Basler Region verbindet sich mit dem Namen Ewald und wird
durch seine Arbeiten (1982, 1987, SBN 1985, Kanton Baselland 1990) dokumentiert.
Hier wird fiir den Arten- und Biotopschutz konzeptionelle und inhaltliche Arbeit
geleistet. Auch Objekte des geomorphologischen Formenschatzes werden in die Be-
trachtung miteinbezogen. Fiir einen 6kofunktionalen Bodenschutz hingegen erwachsen,
um es kurz und biindig zu sagen, keine grundlegenden Erkenntnisse.

Festzuhalten bleibt:

— Geookologie und Landespflege arbeiten zwar am selben Phianomen “Landschaft”,
sind aber bei der derzeitigen Arbeitspraxis nur bedingt kompatibel.

— Die Landespflege beschiftigt sich bestenfalls oberfldachlich mit geookologisch-funk-
tionellen Beziehungen in der Landschaft.

— Die Fixierung der Landespflege auf den Arten- und Biotopschutz sowie auf eine
partielle Beschiiftigung mit dem Landeskundlichen Potential bringt fiir Bodenschutz-
belange nicht die erforderlichen informellen und konzeptionellen Impulse.

— Der Bodenschutz wird zunehmend von den klassischen Disziplinen, die sich ihm
verstiarkt zuwenden, in Beschlag genommen. Hier wird auch kiinftig die entschei-
dende Arbeit geleistet werden. Dies gilt vor allem fiir die Forst- und Agrarwissen-
schaften, da sie am ehesten eine nutzungsorientierte Forschung betreiben.

— Fiir ein umfassendes Landschaftsmanagement, das die Steuerung der Bodennutzung
zur Nahrungsmittelerzeugung ebenso einschliesst wie den Artenschutz, ist jedoch
die Zusammenfiihrung der Kenntnisse der diversen Raum-, Planungs- und Nutzungs-
diszipline unerlisslich.

Der institutionalisierte Bodenschutz befindet sich in der Basler Region wie anderswo
auch erst im Entstehen: Wihrend im Kanton Basel-Landschaft eine Bodenschutzfach-
stelle neu geschaffen wurde, versucht man im Landkreis Lorrach, den Bodenschutz dem
bestehenden Personal im Landratsamt und beim Landwirtschaftsamt (bzw. beim Regie-
rungsprasidium Freiburg) zu iibertragen. Basel-Stadt hat den Bodenschutz dem Kanto-
nalen Labor anvertraut, wo man sich jedoch hauptsichlich auf den Vollzug der Verord-
nung iiber Schadstoffe im Boden (VSBo) beschriinkt. Im Vergleich mit anderen Ver-
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dichtungsregionen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo man bereits iiber Boden-
belastungskataster verfiigt (Deutsches Institut fiir Urbanistik 1989), hinkt man im Basler
Raum noch hinterher: Es bestehen keine flichendeckenden Daten im Sinne einer
landschaftskologischen Bestandsaufnahme, Aussagen zu bodenstofflichen Grossen
(hier besonders Xenobiotika) sind nicht méglich, es existieren keine flichendeckenden
Bodenfunktions-Informationen, keine konsistenten, sachlich und riumlich konkreten
Bodenschutzkonzepte.

4 Altlasten in der Region Basel

Abschliessend sei ein besonders brisantes Bodenschutzproblem der hiesigen Region
erortert; die Region Basel als ein hochindustrialisiertes Verdichtungsgebiet bietet das
Paradebeispiel fiir ein Bodennutzungsproblem, das als solches zwar auf breiter Front,
jedoch noch nicht in seiner ganzen Tragweite, erkannt ist. Es ist das neudeutsch-euphe-
misch betitelte Altlastenproblem. Von Altlasten ist die Rede, wenn Risikoanalysen von
Altstandorten oder von Altablagerungsflichen zum Ergebnis kommen, dass von ithnen
eine human- und/oder okotoxikologische Gefdhrdung ausgehen kann. Wer sich einen
Uberblick iiber den Stand der Erfassung und Inwertsetzung der Altlasten verschaffen
mochte, der steht vor beinahe uniiberwindlichen Schwierigkeiten. Es beginnt mit der
Heterogenitit der Rechts-, Kompetenz- und Amterstruktur im Dreilindereck. Zudem
ist die Erstellung von Altlastenkatastern noch nicht abgeschlossen, d.h. der gesamte
Umfang der existenten Altlasten in der Region ist noch nicht bekannt, noch immer
kommen neue Funde hinzu. Auch die Einschitzung des Gefahrdungsgrades der bekann-
ten Standorte ist aufgrund mangelnder Informationen, infolge unzureichender instru-
menteller und personeller Ausstattung der zustindigen Institutionen, noch nicht in allen
Fillen moglich.

In Baden-Wiirttemberg wird unter der Federfiihrung des Instituts fiir Altlastensanierung
der Landesanstalt fiir Umweltschutz in Karlsruhe eine landesweite Erhebung durchge-
fithrt. Momentan geht man von ca. 6500 Miilldeponien und rund 10 000 Altstandorten
aus. Neben Nordbaden ist der siidliche Oberrhein/Hochrhein der Problemschwerpunkt.
Die Ursache hierfiir ist der Import von Produktionsabfillen und -riickstinden aus der
Basler Agglomeration. Schon 1957 hat der Regierungsrat von Baselland das Abladen
von Industriemiill auf dem Territorium des Kantons verboten (Amt fiir Umweltschutz
und Energie des Kantons Baselland, schriftl. Stellungnahme). Dass der daraufhin
einsetzende Problemexport ins grenznahe Ausland von den zustindigen Institutionen
nicht unterbunden wurde, wirft einige Fragen auf. Dies um so mehr, wenn man sich
vergegenwirtigt,

— dass einige Grenzgemeinden (so etwa Grenzach-Wyhlen 1958 in einem Schreiben
an das Landratsamt Lorrach) sich dariiber entriisteten, zur Abfalldeponie fiir die
Basler Agglomeration degradiert zu werden,

— dass franzosische Amtsstellen ihren Vorgesetzten empfahlen, der Praxis des Kantons
Baselland zu folgen und die Ablagerungen zu beenden,

— dass den Amtsstellen z.T. die Beschaffenheit der Ladungen zweifelsfrei klar sein
musste, wenn ihnen die Fuhrunternehmer etwa mitteilten, sie mischten Riickstinde
aus der Farben- und Pharmaproduktion mit Aushubmaterial im Verhiltnis 2:1 und
schliesslich
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— dass die Praxis des Industriemiillimports in der Grenzbevolkerung eigentlich ein
offenes Geheimnis war (der Verfasser ist gebiirtiger Stettener).

Die bisher umfassendste Darstellung der Standorte von Altlasten in der Region geht auf
monatelange Recherchen des Geographen und Journalisten Knaup und seines Kollegen
Forter (Forter & Knaup 1989) zuriick, die die behordlichen Unterlagen, soweit einseh-
bar, benutzten und weitergehende Nachforschungen (Befragungen von Anwohnern und
sonstigen Privatpersonen) anstellten. Dass Riickstinde aus der industriellen Produktion
auf Deponien gelangt sind, die dafiir nicht geeignet waren, bestitigt sich zur Zeit in
unangenehmer Weise. So wird in Weil am Rhein im Augenblick der Niederschrift dieser
Zeilen ein Fall bekannt und akut, wo eine Altlastensanierung ansteht, sollte die Vorer-
kundung zu einem fiir die Stadt negativen Ergebnis kommen; es handelt sich um das
Gebiet “Rhein-Vorland”, fiir welches ein giiltiger Bebauungsplan besteht. Die Bauti-
tigkeit muss bis zum Abschluss der Risikoeinstufung bzw. der Sanierung unterbleiben
(Eberhardt, miindliche Mitteilung). Neben den Kosten in Form des entgangenen Wohn-
nutzens in einer Zeit der Angebotsknappheit miissen erhebliche Mittel fiir die Vorun-
tersuchung bereitgestellt werden. Fiir die zwei betroffenen Gruben sieht die Rechnung
wie folgt aus: Fiir die kleinere Grube, die vollig in kommunalem Besitz ist, muss mit
einer Million Mark an Sanierungskosten gerechnet werden, wihrend bei der grosseren
nur die 15% der Flache untersucht werden, die sich in kommunalem Besitz befinden.
Kosten fiir letztere: 600’000 DM (Geotechnisches Institut Weil am Rhein, miindliche
Mitteilung). Die Finanzierung i{ibernimmt das Land Baden-Wiirttemberg (Altlasten-
fonds) ebenso wie die 300’000 - 400’000 DM im Fall der Vorerkundung der Furlergrube
bei Rheinfelden/Baden, die fiir die temporir verhéltnismissig hohen PCP-Werte im
Rheinfelder Trinkwasser mitverantwortlich gemacht wird.

Der Verfasser kann die unsachgemisse Abfallablagerung in Kies- und Ziegeleigruben
im Bereich des bundesdeutschen Grenzgebietes in der Vergangenheit aufgrund eigener
Beobachtungen bestétigen. Am konkreten Beispiel der Verfiillung der Gruben der
ehemaligen Ziegelei im Gebiet “Buck” in Lorrach-Stetten, die amtlicherseits als Bau-
schuttdeponien gefiihrt werden, ist der Autor Augenzeuge dafiir, dass auch noch in den
siebziger Jahren andere Abfallarten abgeladen wurden.

Sollte sich die Einschéitzung der mit der Altlastenerkundung und -sanierung betrauten
Fachstellen als richtig erweisen, so kommen auf die Kostentriger in der Region Basel
immense Belastungen (Betridge in Milliardenhthe) zu. Da die meisten Hauptverursacher
noch als juristische Personen existieren, besteht im Moment die vielleicht einmalige
historische Chance der marktwirtschaftlichen Losung im Sinne der erfolgreichen An-
wendung des Verursacherprinzips, anstatt der bei der Altlastensanierung gingigen
Sozialisierung der Kosten bei vorangegangener Privatisierung der Gewinne. Daesi.d.R.
nicht moglich ist, die einzelnen Verursacher zu identifizieren, sollten diese in Eigenin-
itiative und nicht reaktiv-erzwungen einen gemeinsamen Fonds griinden, aus welchem
die Sanierungen dann finanziert werden kénnten. Dem Pflichtbewusstsein der Privat-
wirtschaft — die moralische Verantwortlichkeit ist evident — kommt bei der Losung
der frither oder spiter ohnehin anzugehenden Aufgaben in der Region Basel eine
eminent wichtige Bedeutung zu, da die rechtlich diffizile Anwendung des Verursacher-
prinzips in der Altlastenfrage (s. Schrader 1989) durch die Dreilindereck-Lage noch
schwieriger wird. Es muss auch explizit darauf hingewiesen werden, dass nach der
damaligen Rechtsauslegung und Genehmigungspraxis die Ablagerungen u.U. ganz
legal vorgenommen wurden. So sind etwa im erwéhnten Fall des Bebauungsgebietes
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“Rhein-Vorland” keine Rechtsverstdsse nachzuweisen. Im Grunde muss auch hier jeder
Einzelfall fiir sich betrachtet werden. Entscheidend ist jedoch die human- bzw. dkoto-
xikologische Gefihrdung, die zum Handeln zwingt, unabhéngig von der spezifischen
Rechtslage. Um daher eine ziigige Durchfiihrung zu erreichen, die keine Verzdgerung
durch langwierige juristische Auseinandersetzungen erfihrt, sollte ein Vorschlag von
Claus (1988) aufgegriffen werden. Danach sind sogenannte Sanierungsgemeinschaften
zu bilden. Im vorliegenden Fall miissten sie sich grenziiberschreitend aus Vertretern
von Offentlichkeit, Politik, Umweltverbinden, Biirgerinitiativen und Wirtschaft kon-
stituieren. Abzusehen ist das Entstehen einer derartigen Institution allerdings nicht...
Allein im Landkreis Lorrach sind 251 Altablagerungen bekannt, davon sind 179
kommunale Miillkippen (einschl. Gewerbeabfille), 50 reine Erdaushub- und Bauschutt-
deponien und 22 Industriemiillkippen in Privatbesitz (Béhler, miindliche Mitteilung).

Die Einschitzung der von einer Altlast ausgehenden Gefihrdung ist in erster Linie eine
geowissenschaftliche Aufgabe. Das Wissen um die 6kosystemaren Zusammenhénge
von Niederschlag, Sickerungsverhalten, substratspezifischer Durchlissigkeit sowie die
Beurteilung 6kotoxikologischer Wirkungen des Sickerwassers auf die Giite von Grund-
und Oberflichengewissern bzw. auf Flora und Fauna sind die Grundlage einer rationa-
len Sanierungsstrategie. Auch am Beispiel der Altlastenproblematik lédsst sich somit
zeigen, dass die Losung von sogenannten Umweltproblemen die naturwissenschaftliche
Bestandsaufnahme und Problemidentifizierung voraussetzt.

Dank

Der Verfasser dankt Frau Leena Baumann fiir die Anfertigung der Reinzeichnungen
sowie den Herren Bohler, Desaules, Eberhard, Eckert, Heineke, Hohl, Knaup, Rohr-
bach, Schirg, Schweikle, Wingbermiihle, Winistorfer und Wolf fiir die Bereitstellung
von Daten, fiir Auskiinfte und die zahlreichen konstruktiven Gespriiche.

Literatur

Apel K.-O. 1988. Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Ubergangs zur
postkonventionellen Moral. Frankfurt/Main.

Basler Naturschutz (ed.). Basler Naturatlas. Basel.

Buchwald K. 1980. Aufgabenstellung okologisch-gestalterischer Planungen im Rah-
men umfassender Umweltplanung. Buchwald K., Engelhardt W. (eds.) 1978,
1980. Handbuch fiir Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt 3. Miinchen,
Wien, Ziirich.

Biickmann W. et al. 1989. Bausteine eines Informationskonzepts zur Erfassung und
Bewertung bodenschutzspezifischer Daten. Frankfurt/Main.

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft Osterreich. 1989. Bodenzustandsin-
ventur. Wien.

Claus F. 1988. Sanierungsplanung. Grundsdtze und Verfahren zur Erarbeitung von
Sanierungszielen unter Mitwirkung der Biirger. In: Rosenkranz et al. (ed), Boden-
schutz. Berlin.

36



Deixler W. 1990. Effektivierung der Landschaftsplanung, Landschaft + Stadt 22(3),
114-118.

Dt. Forschungsgemeinschaft. 1983. Okosystemforschung als Beitrag zur Beurteilung
der Umweltwirksamkeit von Chemikalien. Weinheim.

Dt. Institut fiir Urbanistik. 1989. Auswertung kommunaler Bodenbelastungskataster.
Berlin.

Ewald K.C. 1982. Natur- und Landschaftsschutzprobleme der Basler Agglomeration,
Regio Basiliensis 23(1+2), 70-87.

Ewald K.C. 1987. Naturschutz und Landschaftsschutz in der kommunalen Landschafts-

planung von Baselland — eine kritische Analyse, Regio Basiliensis 28(1+2),
75-102.

Fischer S. 1991. Landespflegerische Massnahmen zum Bodenschutz nach Bestimmung
der Erosionswiderstandsfunktion (BA LVL) der Boden im Feuerbacheinzugsge-
biet. Diplomarbeit am Geogr. Inst. d. Univ. Basel. 142 S.

Forter M., Knaup H. 1989. 68 Deponien “schlummern” im Dreyeckland, L ‘Alsace
20.12.1989.

Frey B.S. 1985. Umweltékonomie. Gottingen.

Kanton Baselland (ed) 1990. Natur konkret. Natur- und Landschaftsschutzkonzept.
Liestal.

Korte F. 1987. Lehrbuch der Okologischen Chemie. Stuttgart.

Lenz R., Riedel B., Voerkelius U. 1990. Landschaftsanalyse mittels 0kosystemtypen
und -potentialen und ihre Bedeutung fiir die Planung, Landschaft + Stadt 22(3),
84-87.

Leser H. 1982. Die Landschaft der Basler Region und ihre naturraumlichen Gliede-
rungsprobleme, Regio Basiliensis 23(1+2), 2-24.

Leser H., Klink H.-J. (eds.) 1988. Handbuch und Kartieranleitung Geodkologische
Karte 1:25 000. Forschungen z. dt. Landeskunde 228. Trier.

Luder P. 1980. Das dkologische Ausgleichspotential der Landschaft. Physiogeographi-
ca. Basler Beitrige zur Physiogeographie. Bd. 2. Basel.

Lynar W., Schneider U., Brahms E. 1989. Bodenschutz in Stadt- und Industrieland-
schaften. Arbeitsgrundlagen und Handlungsempfehlungen fiir den kommunalen
Bodenschutz. Taunusstein.

Marks, R., Miiller M.J., Leser H., Klink H.-J. (eds) 1989. Anleitung zur Bewertung des
Leistungsvermogens des Landschaftshaushaltes. Forschungen z. dt. Landeskunde
229, Trier.

Ministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-Wiirttemberg
1986. Bodenschutzprogramm 1986. Stuttgart.

Moller H., Osterkamp R., Schneider W. (eds.) 1982. Umweltokonomik. Taunusstein/Ts.

Miiller H. 1982. Vorlesungsskript Mikroékonomische Theorie, Makrodkonomische
Theorie. Lehrstuhl f. Volkswirtschaftslehre am Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften der Justus-Liebig-Universitit Giessen.

Regio Basiliensis. Basler Zeitschrift fiir Geographie 1976. Planung. Heft 18(1).

Regio Basiliensis. Basler Zeitschrift fiir Geographie 1982. Neue Beitriige zur Geogra-
phie der Basler Region. Heft 23(1+2).

Regio Basiliensis. Basler Zeitschrift fiir Geographie 1987. Baselland. Heft 28(1+2).

37



Richter H. 1988. Ein Beitrag zur Landschaftsékonomie. Wiss. Mitt Inst.f. Geogr.u.Geo-
okol.d. Akad.d.Wiss.d.DDR 27, 44-54.

Schrader Chr. 1989. Verursacherprinzip bei der Altlastensanierung. Jahrestagung “Bo-
den” d. AK Kiritische Okologie d. Bundes demokratischer Wissenschaftler
07./08.05. 1989. Forum Wissenschaft Studienh. 7. Diisseldorf.

Umweltministerium von Niedersachsen 1990. Ldnderiibergreifendes Bodeninforma-
tionssystem. Hannover.

38



	Bodenschutz und Landschaftsökonomie : Erfordernisse eines landschaftsfunktional ausgerichteten Bodenschutzes in der Region Basel

